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Allgemeines Orientierungsblatt 
 

Organisation 

Das Altersheim Berg wird vom Zweckverband der Gemeinden Ernetschwil, Goldingen und St. Gal-
lenkappel getragen. Für die Kontrolle des Heimbetriebes ist die Betriebskommission zuständig. Für 
die Führung des Heimes trägt das Heimleiterehepaar die Verantwortung. 

 

Anmeldung 

Anmeldungen für das Altersheim Berg können Frauen und Männer einreichen, die das AHV-Alter 
erreicht haben. Nach Absprache können auch jüngere Personen aufgenommen werden. Bei der 
Anmeldung ist eine Bezugsperson zu bestimmen, die Ansprechpartnerin der Heimleitung ist. 

 

Aufnahme 

Für die Aufnahme von Pensionären gelten die nachfolgenden Kriterien: 

a) zivilrechtlicher Wohnsitz in den Gemeinden Ernetschwil, Goldingen und St.Gallenkappel 

b) Anmeldedatum gemäss Warteliste  

c) ehemaliger Wohnsitz in den Verbandsgemeinden 

d) auswärts Wohnende, inklusive auswärts wohnende Bürger der Verbandsgemeinden 

Die Heimleitung ist zusammen mit dem Betriebskommissionspräsidenten für alle Aufnahmen zu-
ständig. Beim Eintritt wird ein Pensionsvertrag abgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf eine 
bestimmte Zimmerzuteilung. Beim Vorliegen besonderer Gründe ist die Heimleitung befugt, einen 
Zimmerwechsel vorzunehmen. Bei Auswärtigen braucht es eine Solvenzerklärung oder eine Kos-
tengutsprache des Sozialamtes des Wohnortes. 

 

Ärztliche Betreuung 

Die ärztliche Betreuung obliegt in der Regel den in den umliegenden Gemeinden praktizierenden 
Ärzten. Auswärtige Ärzte müssen bereit sein, im Bedarfsfall Krankenbesuche im Altersheim Berg 
zu machen. 

 

Krankenkassen-Leistungen 

Das Altersheim Berg ist auf der Pflegeheimliste des Kantons St. Gallen sowie vom Verband der 
Krankenkassen im Kanton St. Gallen anerkannt. Die Leistungen für Pflege und Betreuung richten 
sich nach den jeweiligen Versicherungsstatuten und den individuell versicherten Leistungen. 

Über Details bezüglich der Taggeldleistungen der Krankenkassen orientiert ein separates Merk-
blatt. Das Altersheim Berg ist in dieser Angelegenheit nicht Partner der Krankenkasse. Die Pensio-
näre respektive deren Bezugspersonen haben ihre Rechte gegenüber den Krankenkassen selbst 
wahrzunehmen sowie ihre Guthaben bei der Krankenkasse selber geltend zu machen. 
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Fakturierung 

Das Altersheim Berg stellt monatlich die Heimrechnung im Doppel aus, jeweils rückwirkend für 
den vergangenen Monat. Der Versand der Rechnung erfolgt in der 1. Hälfte des Monats in der 
Regel an die Bezugsperson. Das 2. Original „Abrechnung für Krankenkasse“ ist für die Einrei-
chung an die Krankenkasse bestimmt, um die in der Kostengutsprache garantierten Leistungen 
geltend zu machen.  

Die Kosten richten sich nach der von der Betriebskommission festgelegten Taxordnung. 

 

Ferienaufenthalt 

Ferienaufenthalte sind möglich, müssen aber frühzeitig angemeldet werden. 

 

Zimmereinrichtung 

In den Einzelzimmern sind eigene Möbel und Bilder willkommen. Das Bett und der Nachttisch 
wird vom Altersheim Berg zur Verfügung gestellt. Teppiche benötigen wegen Sturzgefahr einen 
Gleitschutz.  

 

Wäsche 

Die Bett- und Frottéwäsche wird vom Altersheim Berg zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht 
einen rationellen Wäschereibetrieb. Die persönliche Wäsche wird wöchentlich gewaschen und 
gebügelt. Kleinere Flickarbeiten werden durch das Heim gratis ausgeführt, grössere gegen Ver-
rechnung. Alle persönliche Wäsche ist mit einheitlichen Wäschenamen zu beschriften.  

 

Zimmerschlüssel 

Alle Pensionäre oder deren Bezugsperson erhalten einen Schlüssel für das Zimmer und den Save 
im Kleiderschrank. Für Wertgegenstände liegt deshalb die Verantwortung bei den Pensionären 
oder der Bezugsperson. 

 

Post 

Die Post wird den Pensionären ins Postfach im Erdgeschoss verteilt. Auf Wunsch leitet die Heimlei-
tung eingehende Rechnungen an die Bezugsperson weiter. Diese werden gebeten, bei den Ab-
sendern für die entsprechende Adressänderungen besorgt zu sein. 

 

Haustiere 

Grundsätzlich ist das Halten von Haustieren erlaubt. Falls die selbständige Pflege durch die Pensi-
onäre nicht mehr gewährleistet ist, muss die Bezugsperson für die Rücknahme der Tiere besorgt 
sein.  

In der Gartenanlage mit dem schönen Weiher sind zahlreiche Fische zu beobachten. Hinter dem 
Hauptgebäude sind auf einer grossen Wiese Kühe eines benachbarten Bauern anzutreffen. 
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Telefon 

Allen Pensionären kann jederzeit auf Wunsch eine persönliche Telefonnummer zur Verfügung 
gestellt werden. Die Nummern sind den Anschlüssen (Zimmer) bereits fest zugeteilt. 

 

Radio und Fernseher 

Alle Pensionäre können im eigenen Zimmer ihren persönlichen Radio- und  Fernsehapparat an-
schliessen. Die Bezahlung der Radiokonzession ist Sache der Pensionäre bzw. der Bezugsperson. 
Grundsätzlich sind alle Pensionäre von Alters- und Pflegeheimen gebührenpflichtig. Jene mit einer 
"mittleren" und "schweren" Pflegebedürftigkeit, sowie Bezüger von Ergänzungsleistungen wer-
den jedoch auf Gesuch hin von der Gebührenpflicht befreit. Die entsprechenden Formalitäten 
haben die Pensionäre oder deren Bezugsperson selber zu regeln. 

Damit Störungen vermieden werden können, sollten in den Zweibettzimmern Kopfhörer benützt 
werden. 

In der Cafeteria im Erdgeschoss steht ein weiterer Fernsehapparat zur freien Verfügung. 

 

Mahlzeiten 

Der Küchenchef des Altersheim Berg ist für eine gesunde, abwechslungsreiche und altersgerechte 
Kost besorgt. Auf ärztliche Anordnung hin werden Diät-Menus abgegeben. Auf die vom Arzt 
verordnete Diät kann auf eigene Verantwortung gegen Unterzeichnung einer entsprechenden 
Erklärung verzichtet werden. 

Der Beginn des Frühstücks im Speisesaal ist um 7.30 Uhr. Das Mittagessen beginnt um 11.30 Uhr 
und das Nachtessen um 17.30 Uhr. 

Wenn jemand zwischendurch oder generell später aufsteht, so besteht die Möglichkeit, das Frühs-
tück im Speisesaal oder auf dem Zimmer bis 9.00 Uhr serviert zu bekommen. 

Jeden Tag erhalten alle Pensionäre eine Flasche nicht alkoholische Getränke aufs Zimmer. 

 

Gästeessen 

Gäste sind im Altersheim Berg herzlich willkommen. Nach Voranmeldung in der Küche wird in der 
Cafeteria aufgedeckt (bitte noch am Vortag vor 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 055 284 69 
59 bekannt geben). Die aktuellen Preise sind in der Cafeteria angeschlagen. Kinder bis 10 Jahre 
bezahlen den halben Preis. 

 

Cafeteria 

Die Cafeteria ist täglich von 13.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Pensionäre erhalten täglich ein 
Gratis-Getränk nach freier Wahl.  

 

Rauchen 

Das Rauchen ist gesetzlich und aus Sicherheitsgründen nur im Freien erlaubt. 
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Veranstaltungen 

Montag   10.00 Uhr Morgenturnen 

Dienstag   14.00 Uhr Aktivierung + Beschäftigung mit den 
«Spielgruppen» aus den Zweckverbandsgemeinden 

1. + 3. Donnerstag 16.30 Uhr Eucharistiefeier  

2./4.+ ev. 5. Donnerstag   16.30 Uhr Wortgottesdienst mit Kommunionsfeier 
ev. Freitag,   10.30 Uhr  (siehe Pfarrblatt) 

gemäss Anschlag Weitere Veranstaltungen im Heim oder im Dorf 

Die Teilnahme an sämtlichen Veranstaltungen ist freiwillig.  

 

Aktivierung 

Aktivierungstherapie (AT) ist ein wirksamer Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität von betagten 
Menschen. 
Durch ein vielfältiges Angebot von Aktivitäten bietet die AT den Pensionärinnen und Pensionären 
die Möglichkeit, vorhandene Fähigkeiten zu erhalten, Beziehungen zu pflegen und schafft so 
Raum für das Gefühl von Zusammengehörigkeit, Selbstwert und Sinn. 

Wir bieten allen Pensionären verschiedene Aktivierungen an, wie z.B.: 
Gruppenangebote:  Turnen, verschiedenen Themen diskutieren, aus der Zeitung vorlesen, singen,   
  gestalten, Gedächtnistraining, etc. 
Einzelkontakte:  Gespräche führen, Spaziergänge, etc. 

Aktivierungen finden am Montag, Dienstag, Mittwoch Morgen und am Freitag statt.  
 

Besuchszeiten 

Besuche sind rund um die Uhr willkommen. 

 

Diverses 

Bei längerer Abwesenheit der Bezugsperson wird diese gebeten, eine Kontaktadresse und Tele-
fonnummer der Heimleitung zu hinterlassen oder eine Stellvertretung zu bestimmen. 

Bei Fragen, Anregungen usw. wenden Sie sich bitte an die Heimleitung. Eine vorherige Terminver-
einbarung für ein persönliches Gespräch ist erwünscht. 

 

Beschwerden 

Beschwerden sind an die Heimleitung zu richten, Beschwerden über die Heimleitung an die Präsi-
dentin oder den Präsidenten der Betriebskommission. 

 

 

 

St. Gallenkappel, 10. November 2010 

 

Genehmigt durch die Betriebskommission Altersheim Berg am 25.11.2004 / 10.11.2010 


